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Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. Verabschiedung und Vereidigung einer Gemeinderätin

2. Bekanntgaben

3. Jahresrechnung 2016

4. Beteiligung am Zweckverband Breitband Breisgau Hochschwarzwald

5. Umstellung auf LED-Beleuchtung

6. Bildung Kommission Schule

7. Bauanträge

8. Verschiedenes

9. Frageviertelstunde
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TOP 1 Verabschiedung und Vereidigiing einer Gemeinderätin

Sachverhalt

Frau Caroline Riesterer hat mit Schreiben vom 17.08.2017 ihren Rücktritt aus

dem Gemeinderat aus wichtigem Grund eingereicht, da sie ein Studium an der
University of Oxford in Großbritannien aufnehmen will.

Bei der Wahl am 25.05.2014 entfiel auf die SPD ein Ausgleichssitz. Dieser wurde
von Frau Caroline Riesterer wahrgenommen. Ersatzkandidatin für Frau Riesterer
ist mit 228 Stimmen Frau Carola Tröscher.

Frau Riesterer hat sich für die Verabschiedung entschuldigt.

Der Vorsitzende erläuterte nochmals die Modalitäten des Nachrückverfahrens.

Frau Tröscher wurde vom Vorsitzenden im Gremium begrüßt und sprach die

Verpflichtungsformel. Sie nahm daraufhin am Sitzungstisch Platz und an den
Beratungen teil.
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TOP 2 Bekanntgaben

Bürgermeister Vosberg informiert den Gemeinderat über die neuesten Schreiben
des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald bezüglich der
Flüchtlingsaufnahme:

Die Gemeinde Oberried hat bis Ende des Jahres noch insgesamt 22 Flüchtlinge
aufzunehmen, 6 alleinstehende Männer werden Mitte September 2017 der
Gemeinde zugewiesen. Ein Integrationsmanager wird zum 15. September 2017
seinen Dienst im Dreisamtal aufnehmen, sein Büro wird in Stegen sein, auch der
Helferkreis Oberried ist informiert. Mit dem Helferkreis Kirchzarten wurde auch

Kontakt aufgenommen, diese werden ggf. bei Bedarf in Oberried mithelfen.

Frau Leimroth bat die Gemeinderäte, sich für den 13.04.2018 einen Termin zum
NKHR vorzumerken. Hier werden die Gemeinderäte und Ortschaftsräte bei einem

gemeinsamen Termin der Dreisamtalgemeinden umfassend über die Änderungen
des neuen kommunalen Haushaltsrechts informiert.
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TOP 3 Jahresrechnung 2016

Der Vorsitzende erläutert, dass das gute Rechnungsergebnis insbesondere auf
die höheren Steuereinnahmen und die Einnahmen aus dem Brandschaden des

Gemeindehauses im Hörnegrund zurückzuführen ist.

Gemeinderat Rösch regt an, künftig beim Schuldenstand, selbstverständlich nur
informativ, auch die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe mit darzustellen.

Beschluss (einstimmig)

Die Jahresrechnung 2016 wird mit allen Bestandteilen und Anlagen wie vorgelegt
beschlossen.
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TOP4 Beitritt zum Zweckverband ,,Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald?

Beratung

Der Vorsitzende erläutert die Notwendigkeit einer leistungsfähigen
Breitbandversorung für Unternehmen und Private. Es macht Sinn, im
Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit einem starken

Zweckverband beizutreten, der gemäß der Förderrichtlinie des Landes eine
um 30 Prozent erhöhte Förderung für Breitband-Baumaßnahmen erhalten
kann.

Die Gemeinderäte erkennen die Notwendigkeit für die kleinen Gemeinden
im ländlichen Raum und begrüßen die Gründung des Zweckverbandes.

Beschluss (einstimmig)

Die Gemeinde Oberried tritt dem Zweckverband ,,Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald? auf der Grundlage der Zweckverbandssatzung (Anlage 1) bei.

Die Zustimmung umfasst auch notwendige Veränderungen der Satzung, die der
Landkreis im Einvernehmen mit der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde ggf.
vornimmt und die keine wesentlichen Veränderungen darstellen.

In den Haushalt 2018 ist ein Umlagebetrag von 5.000 Euro für eine
Betriebskostenumlage einzustellen.
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TOP 5 Ilmrtplfüng auf LED-Beleuchtung

Beratung

Der Vorsitzende erläutert die Chance, in Zusammenarbeit mit der TU-Wuppertal,
eine Überplanung und Neukonzeption der Straßenbeleuchtung vorzunehmen und
auf LED umzustellen. Der Fördertopf beträgt 42.257,32 €. Damit können lediglich
der Austausch von Leuchten (Mastköpfen) und Leuchtmitteln finanziert werden,
wobei von diesen Kosten 90o/o gefördert werden.

Die Gemeinderäte sehen aufgrund der engen finanziellen Möglichkeiten der
Gemeinde keine absolute Notwendigkeit einer Überplanung und Neukonzeption
der Straßenbeleuchtung und argumentieren dafür, lediglich die Leuchten
auszutauschen, bis die Fördersumme aufgebraucht ist.

Beschluss: 13 Ja-Stimmen, eine Fnthaltung

Variante 2 wird umgesetzt, und damit lediglich der Austausch der Leuchtmittel.
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TOP 6 Bildung Arbpitsgruppe Grundschule

Der Vorsitzende erläutert, dass aus den Reihen des Gemeinderats zur weiteren

Grundschulentwicklung eine Arbeitsgruppe gebildet werden soll.

Er fragt die Gemeinderäte nach Wortmeldungen zu dieser AG. Die Gemeinderäte
Julia Lauby, Tobias Jautz und Peter Geisenberger melden sich und erklären ihre
Bereitschaft, in der AG mitzuwirken.

Beschluss (einstimmig)

Die Arbeitsgruppe wird einstimmig gebildet. Sie kann sachkundige Bürger und

Beteiligte, wie zum Beispiel den Schulhausmeister Klaus Mayer hinzuziehen.
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TOP 7 Baiianträge

A. Frau Julia Happel und Herr Manuel Heizmann stellen die Bauvoranfrage, ob sie
für den Landgasthof ,,Zum Schützen? ein Haus als Betriebsleiterwohnung
errichten können.

Seitens der Verwaltung wird das Vorhaben unterstüzt. Dem Vorhaben wird
einstimmig das Einvernehmen erteilt.

Zur Kenntnis:

Die Eheleute Joksch-Maier planen in Hofsgrund, Sonnenstraße 13, die Errichtung
eines Einfamilienhauses. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des
Bebauungplanes Ortsmitte Hofsgrund. Es wurde im vereinfachten
Genehmigungsverfahren eingereicht. Der Bauherr hat - da sich die Gemeinde
bereits mit dem Bebauungsplan festgelegt hat - ein Recht zur Bebauung wie
eingereicht. Der Ortschaftsrat ist informiert und hat zugestimmt. Aufgrund der
Fristenregelung des Verfahrens wurde die Baugenehmigung durch das
Landratsamt erteilt.

Der Gemeinderat nimmt das Bauvorhaben zu Kenntnis.
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TOP 8 Verschiedenes

*

*

*

*

*

Gemeinderat Martin Rudiger erkundigt sich nach dem Sachstand Ortschild
Zastler. Gemeinderat Eugen Schreiner bemängelt die Vorgehensweise der
Akteure. Bürgermeister Vosberg schlägt ein Gespräch zwischen Herrn
Schreiner und Herrn Christian Dilger vor, um das Vorhaben zum Abschluss
zu bringen.

Gemeinderat Eugen Schreiner trägt für den Unternehmer Peter Zähringer
vor, dass dieser einen Platz für seine Gerätschaften im Gewerbe Garten-

und Landschaftsbau benötigt, auf dem Gelände der Forstverwaltung ist das
künftig nicht mehr möglich. Bürgermeister Vosberg erklärt, dass das
Problem zwischenzeitlich gelöst wurde.
Gemeinderätin Julia Lauby erkundigt sich bezüglich des Umbaus des
Spielplatzes im Kurpark, ob dieser bis zum Umbau geschlossen würde.
Bürgermeister Vosberg verneint dies.
Gemeinderätin Julia Lauby bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern,
die in jedweder Form beim Brand des Heulagers so tatkräftig gewirkt
haben, die Hilfsbereitschaft sei überwältigend gewesen. Die
Aufräumarbeiten beginnen schnellstmöglich, jedoch seien noch einige
Formalitäten vorab zu klären.

Jörg Lorenz mahnt das Streichen der Fenster in der Flüchtlingsunterkunft
in Zastler durch den Bauhof an, wenn das nicht zeitnah möglich sei, müsse
man eine Firma beauftragen. Bürgermeister Vosberg sagt die Erledigung
Zu.

Gemeinderat Peter Geisenberger mahnt den Austausch des
Basketballkorbs und der Netze am Bolzplatz an, diese seien schon länger
defekt.

Gemeinderat Hanspeter Rees erkundigt sich nach der Außenanlage beim
Bürgerhaus Hofsgrund. Bürgermeister Vosberg verweist auf die nächste
Sitzung, die auch vor Ort im Bürgerhaus stattfinden soll.
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TOP 4 Beitritt Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Entwurf Entwurf Stand vom 5.07.2017

Seite 1 von 13

Aufgrund der §§ 5 und 6 des Gesetzes

über kommunale Zusammenarbeit - GKZ - in der derzeit geltenden Fassung,

vereinbaren die Städte und Gemeinden

...fehlt noch...

und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

(nachfolgend: der Landkreis)

die Zweckverbandssatzung des

Zweckverbands ,,Breitband Breisgau-Hochschwarzwald"

Präambel

Die Versorgung der Bevölkerung und Gewerbebetrieben mit ausreichenden Kapazitäten für
ein schnelles Internet stellt den Landkreis und seine Kommunen vor große finanzielle,
technische und rechtliche Herausforderungen. Gleichzeitig ist die flächendeckende Bereit-
stellung von schnellem Internet eirie zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge und ein ent-
scheidender Standortfaktor.

Die Verbandsmitglieder schließen sich deshalb im Zweckverband zusammen, um ein
zusammenhängendes Gesamtnetz aus einem landkreisweiten Zugangsnetz (Backbone-
Netz) und den Verteilnetzen auf der Gemarkung der Mitgliedsgemeinden (Ortsnetze) zu
errichten und dessen koordinierten Ausbau und Betrieb zu gewährleisten. Der Zweckver-
band verpachtet das Gesamtnetz an einen Betreiber. Außerdem soll der Zweckverband das
nötige Fachwissen für seine Verbandsmitglieder erwerben, weiterentwickeln und wahren,
um seine Verbandsmitglieder qualifiziert technisch, wirtschaftlich und förderrechtlich
betreuen zu können.

Der Zweckverband ist offeri für weitere Verbandsmitgliedschaffen und für Kooperationen
mit Kommunen, soweit dies im gegenseitigen Interesse liegt.'

' Hinweis zur Gender-Formulierung: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren
Lesbarkeit nur die männliche oder die weibliche Form steht.
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g.

Af(gemeine Bestimmungen

§1

Zweckverbandsmitglieder, Name, Sitz, Zweckverbandsgebiet,

anwendbare Vorschriffen

(1 ) Die Städte und Gemeinden

..... fehlt noch .....

und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bilden einen Zweckverband im Sinne
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

(2) Der Zweckverband führt den Namen

,,Breitband Breisgau-Hochschwar?wald".

(3) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau.

(4) Das Zweckverbandsgebiet umfasst die Gemarkungen der Mitgliedsgemeinden.

(5) Soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und aus den
Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes ergibt, finden die für Gemeinden gel-
tenden Vorschriften entsprechende Anwendung, § 5 Abs. 2 Satz I GKZ. Im Übrigen
gilt § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GKZ.

§2

Aufgaben des Zweckverbands, Figentiimsverhältnisse

(1 ) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Zweckverbandsgebiet
sicherzustellen, zu verbessern und zu fördern. Er plant, baut, unterhält und verwaltet
die dazu erforderliche passive Infrastruktur und dazugehörige Anlagen. Der Zweckver-
band koordiniert bestehende und künftige Planungen zum Netzausbau im Zweckver-
bandsgebiet.
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(2) Der Zweckverband kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Infrastrukturen und dazugehö-
rige Anlagen errichten2, erwerben und veräußern, mieten und vermieten, pachten und
verpachten sowie vergleichbare Vereinbarungen zur Nutzung und Überlassung an
Netzbetreiber abschließen und erforderlichenfalls eine Zuwendung an den Netzbe-

treiber im Rahmen des geltenden Rechts gewähren.

(3) Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen und an
anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten. Hierzu zählen z.B. Stadtwer-
ke, die bereits über eigene Infrastrukturen (Strom, Gas, Wasser) verfügen.

(4) Der Zweckverband ist Eigentümer der von ihm errichteten passiven Infrastruktur und
dazugehöriger Anlagen, sofern keine abweichende Regelung vereinbart wird. Sofern
der Zweckverband Anlagen im Eigentum der Verbandsmitglieder nutzt, sind die Ver-
bandsmitglieder dazu bereit, diese Anlagen dem Zweckverband zur Nutzung unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen.

(5) Der Zweckverband kann die (Teile der) Infrastruktur, welche zur Umsetzung des
Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz-
EGovG) (BGBI. l S. 2749) notwendig ist, selbst betreiben.

II.

Verfassung und Verwaltung

§3

Organe des Zweckverbands

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbands-
vorsitzende.

2 Darunter fällt auch die Mitverlegung von Glasfaserinfrastruktur
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§4

Verbandsversammliung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder.
Gemäß § 13 Abs. 4 Satz 1 , 1 . Halbsatz GKZ wird jede Mitgliedsgemeinde durch den
Bürgermeister, der Landkreis durch die Landrätin vertreten. Im Falle der Verhinderung
gilt § 13 Abs. 4 Satz 1 , 2. Halbsatz GKZ.

(2) Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbands. Sie legt die
Grundsätze für die Verwaltung des Zweckverbands fest. Die Verbandsversamm-
lung entscheidet in den ihr durch Gesetz oder in dieser Satzung zugewiesenen Ange-
legenheiten und überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse durch den Verbandsvor-
sitzenden.

(3) Die Verbandsversammlung ist zuständig für die Beschlussfassung über folgende
Angelegenheiten:

a) Änderungen dieser Zweckverbandssatzung

b) Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter

c) Wahl der Verbandsmitglieder und Stellvertreter im beschließenden Ausschuss

d) Fertret"iing einer Satzung über Aufwandsentschädigungen, Tagegelder und
Reisekosten für die ehrenamtlich tätigen Verbandsmitglieder der Organe des
Zweckverbands

e) Aufnahme und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern

f) Ausbau- und Fortentwicklungsplanung der passiven Infrastruktur zur Sicherstel-
lung derBreitbandversorgung im Zweckverbandsgebiet

g) Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgsplan und Vermögensplan

h) Geschäftsordnungen

i) Haushalts- und vermögensrechtliche Entscheidungen, sofern diese nicht in den
Zuständigkeitsbereich des Verbandsvorsitzenden oder des beschließenden Aus-
schusses fallen

j) Beteiligungen an anderen Unternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts

k) Feststellung des Jahresabschlusses

I) Entlastung des Verbandsvorsitzenden, der Geschäftsführer und der Verbands-
mitglieder des beschließenden Ausschusses

m) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern

n) Regelung der allg. Rechtsverhältnisse der Bediensteten des Zweckverbands

o) Auflösung oder Umwandlung des Zweckverbands oder Vereinigung mit einem
anderen Zweckverband gem. § 20a ff GKZ

p) Grundsatzentscheidungen über die Verbandsgeschäftsführung, die Wirtschafts-
führung und das Rechnungswesen des Verbandes.
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(4) Die Mitgi)ieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig.

§5

Geschäffsgang

(1) Der Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversammlung schriftlich oder elektro-
nisch mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in der Regel mindestens sieben
Tage vor dem Sitzungstag, die Verhandlungsgegenstände mit; dabei sind die für die
Verhandlung erforderlichen Unterlagen beizufügen, soweit nicht das öffentliche Wohl
oder berechtigte Interessen einzelner entgegenstehen. In Notfällen kann die Ver-
bandsversammlung ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsge-
genstände einberufen werden.

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens ein Mal einzuberufen. Sie muss
unverzüglich einberufen werden, wenn % der Verbandsmitglieder dies unter Angabe
eines Verhandlungsgegenstands beantragt, der zum Aufgabenbereich der Verbands-
versammlung gehören muss.

(3) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Jede Beschlussfassung bedarf der Zustimmung von mindestens 30 % der im Zweck-
verband vertretenen Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme.

(4) Über den wesentlichen Inhalt der Sitzung der Verbandsversammlung ist eine
Niederschrift zu fertigen, die durch den Verbandsvorsitzenden, den Schriftführer und
zwei vveitereri Vertretern der Verbandsversammlung, die an der Sitzung teilgenom-
men haben, zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist den Verbandsmitgliedern der
Verbandsversammlung binnen eines Monats zur Kenntnis zu bringen.

(5) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller
Stimmen vertreten ist.

(6) Im Übrigen finden auf den Geschäftsgang der Verbandsversammlung die für den
Gemeinderat geltenden Bestimmungen der Gemeindeordnung entsprechende An-
wendung, soweit § 15 GKZ nichts anderes bestimmt.
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§6

Beschießender Ausschuss

m Die Verbandsversammlung bildet einen beschließenden Ausschuss (bA).

(2) Der beschließende Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung, der Landrätin des Landkreises und aus 5 weiteren Verbandsmitgliedern:
Diese weiteren stimmberechtigten Verbandsmitglieder werden von der Verbandsver-
sammlung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Beratende Mitglieder sind die Ge-
schäftsführer des Zweckverbands sowie bis zu zwei vveitere Vertreter des Land-

kreises. 1st der Verbandsvorsitzende oder der stellvertretende Verbandsvorsitzende

die Landrätin, kommt ein vveiteres stimmberechtigtes Verbandsmitglied hinzu.

(3) Die Beschlussfassung erfolgt mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Jedem stimm-
berechtigten Ausschussmitglied steht eine Stimme zu.

(4) Der beschließende Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller
stimmberechtigten Ausschussmitglieder anwesend ist.

(5) Der beschließende Ausschuss ist zuständig für die Beschlussfassung über folgende
Angelegenheiten:

a) sämtliche Personalangelegenheiten, die nicht der Verbandsversammlung oder
dem Verbandsvorsitzenden vorbehalten sind oder der Geschäftsleitung obliegen.
Der beschließende Ausschuss berät im Übrigen Personalangelegenheiten vor,
deren Beschlussfassung der Verbandsversammlung vorbehalten ist.

b) Verfügungen im Rahmen des Vermögensplans im Wert von mehr als 500.000
Euro je Einzelvorhaben sowie außerplanmäßige Ausgaben von mehr als 100.000
Euro bis zu 1 .000.000 Euro im Wirtschaftsjahr.

c) Weiterleitung von Fördermitteln und Zuschüssen an Gesellschaften, derer sich der
Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient und die zur Umsetzung der
von der Verbandsversammlung beschlossenen Ausbau und Fortentwicklungspla-
nung beantragt und gewährt werden.
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§7

Verbandsvorsiitzender

(1) Der Verbandsvorsitzende sowie der steilvertretende Verbandsvorsitzende werden
von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer von 5 Jahren gewähit.
Scheidet ein Gewählter aus der Verbandsversammlung vorzeitig aus, so endet
auch sein Amt. Die Verbandsversammlung wählt für die Restdauer der Amtszeit ei-
nen neuen Verbandsvorsitzenden oder stellvertretenden Verbandsvorsitzenden.

(2) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsversammlung. Er beruft die
Verbandsmitglieder zu den Sitzungen ein und bereitet die Beschlüsse vor. Ihm obliegt
der Vollzug der Beschlüsse der Verbandsversammlung und des beschließenden
Ausschusses. Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz, Satzung oder die
Verbandsversammlung übertragenen Aufgaben.

Als Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten insbesondere:

a) Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge.

b) Verfügung über die im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
(insbesondere Beauftragung und Kostenerstattungen gegenüber Dritten) im Wert
von bis 500.000 Euro je Einzelvorhaben sowie außerplanmäßige Ausgaben von
bis zu 100.000 Euro im Wirtschaftsjahr.

c) Anstellung, Entlassung von Beschäftigten sowie die Ernennung und Beförderung
yon Beamten bis einschließlich EG 1 0/A1 0 im Rahmen der Stellenübersicht.

(3) 1st eine Angelegenheit so dringlich, dass deren Erledigung nicht bis zu einer nach
§ 5 Abs. 1 einberufenen Sitzung der Verbandsversammlung aufgeschoben werden
kann, entscheidet der Vorsitzende anstelle der Verbandsversammlung. Die Gründe
für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Verbandsmitgliedern un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.

(4) Bis zur ersten Wahl des Verbandsvorsitzenden nimmt die Landrätin des Landkrei-
ses dessen Aufgaben wahr. Hierunter fällt auch die erstmalige Einberufung der
Verbandsversammlung.

(5) Der Verbandsvorsitzende ist ehrenamtlich tätig. Er erhält eine Aufwandsentschädi-
gung.

(6) Im Übrigen sind auf den Verbandsvorsitzenden die Bestimmungen der Gemeinde-
ordnung über den Bürgermeister entsprechend anzuwenden.
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111

Verwaltung, Rechnungs- und Wirtschaftsführung

§8

Bedienstete des Zweckverbands

(1 ) Der Zweckverband kann die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Bedienste-
ten einstellen. Die Bediensteten können hauptamtliche Beamte sein.

(2) Der Zweckverband kann sich auch geeigneter Bediensteter und sächlicher Verwal-
tungsmittel von Verbandsmitgliedern bedienen; das Nähere wird in einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und dem jeweiligen Ver-
bandsmitglied geregelt.

(3) Die Verbandsversammlung kann Bedienstete durch Beschluss mit Geschäftsfüh-
rungs- und Einzelvertretungsbefugnis für den Zweckverband ausstatten (Geschäffs-
führer). Die nähere Ausgestaltung erfolgt durch eirie von der Verbandsversammlung
zu beschließende Geschäftsordnung.

§9

Rechnungs- und Wirtschaffsführung

(1 ) Für das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die
Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts.

(2) Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird abgesehen.

(3) Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbands ist das Kalenderjahr.
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§10

Zweckverbandskassenverwaftung

(1) Die Zweckverbandskasse ist von einem Verbandsmitglied oöer einem vom Zweck-
verband beauftragten Dritten zu führen. Das Nähere wird in einem Vertrag zwischen
dem Zweckverband und dem Verbandsmitglied oder dem beauftragten Dritten qere-
g:elL

(2) Die dem Verbandsmitglied oder einem Dritten für die Aufgaben nach Abs. 1 entste-
henden Aufwendungen werden vom Zweckverband nach Rechnungsstellung erstat-
tet.

§11

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Vertreter eines jeden Verbandsmitglieds, mit Ausnahme des Verbandsvorsitzenden
und den Bediensteten des Zweckverbands, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen

und an Dienstgeschäfien außerhalb der Sitzungen eirie Entschädigung. Das Nähere wird
in einer Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit geregelt.

§12

Örtliche Prüfung

Die Aufgaben der örtlichen Prüfung werden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises
übertragen.

§13

Mitwirkungspflichten

Die einzelnen Verbandsmitglieder verpflichten sich, den Zweckverband zur Aufgabenerfül-
lung und Erreichung seiner Ziele nachhaltig zu unterstützen und unentgeltlich Amtshilfe zu
leisten.
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IIV.

[):eckuin.g des F:nanzbedarfs

§14

Deckung des Finanzbedarfs, umlage

m Investitionsumlage für das Backbone-Netz
Der Zweckverband erhebt vom Landkreis eirie Investitionsumlage für die Kosten, die
für die Planung, Weiterentwicklung und den Bau des Backbone-Netzes bis zum je-
weiligen Übergabepunkt anfallen. Dazu zählen insbesondere die Tilgung von Krediten
zur Finanzierung des Backbone-Netzes und sämtliche Kostenerstattungen gegen-
über Dritten, derer sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient.
Von den anfallenden Kosten werden die hierfür erhaltenen Förderzuschüsse abge-
zogen. Das Backbone-Netz wird in einem Trassenplan definiert.

(2) Investitionsumlage für die Ortsnetze
Der Zweckverband erhebt von der Mitgliedsgemeinde, auf deren Gemarkung das
Ortsnetz errichtet wird, eine Investitionsumlage für die Kosten, die für die Planung,
Weiterentwicklung und den Bau des Ortsnetzes anfallen. Dazu zählen insbesondere
die Tilgung von Krediten zur Finanzierung des Ortsnetzes. Von den anfallenden Kos-
ten werden die hierfür erhaltenen Förderzuschüsse abgezogen. Das jeweilige Orts-
netz wird in einem Trassenplan definiert.

Zu den Ortsnetzen zählen auch die innerörtlichen Zuführungstrassen zu weiteren
Zugangspunkten auf dem Gemarkungsgebiet. Die Kosten für innerörtliche Trassen,
die nach dem letzten Zugangspunkt der Erschließung lediglich zum Anschluss der
Zugangspunkte einer dahinterliegenden Gemeinde einer Ortslage dienen, sind - so-
ferri es sich nicht um das Backbone handelt - dem Ortsnetz der begünstigten Mit-
gliedsgemeinde zuzurechnen.

(3) Betriebliche Erträge
Die betrieblichen Erträge umfassen sämtliche Einnahmen, die der Zweckverband für
das gesamte von ihm verwaltete Netz (Backbone-Netz und Ortsnetze) aus Förderzu-
schüssen, Pachten und Mieten bezieht. Die betrieblichen Erträge werden zunächst
zur Deckung des Finanzbedarfs ohne Personal- und Verwaltungskosten, insbesonde-
re zur Deckung der Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten gem. § 14 Abs. 4
verwendet (vgl. Betriebsumlage l) und danach zur Deckung der Personal- und Ver-
waltungsausgaben gem. § 14 Abs. 5 (vgl. Betriebsumlage 11). Übersteigen die betrieb-
lichen Erträge sämtliche Ausgaben für Betrieb, Personal und Verwaltung wird der
Überschuss entsprechend der Schlüsselung der Betriebskostenumlage l nach § 14
Absatz 4 ausgeschüttet bzw. dem entsprechenden Verbandsmitglied im Finanzwesen
zugeordnet (§ 14 Absatz 8).
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(4) Betriebsausgaben (Betriebskostenumlage I)
Der Zweckverband erhebt, soweit seine betrieblichen Erträge (z. B. Mieten, Pachten,

und Förderzuschüsse) zur Deckung des Finanzbedarfs ohne Personal- und Verwal-
tungskosten nicht ausreichen, von den Verbandsmitgliedern eine Betriebskosten-
umlage I, die insbesondere Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten umfasst.

Der vom jeweiligen Verbandsmitglied zu tragende Anteil an diesem Umlagebetrag
wird jährlich zum Stichtag 31 .12. des Wirtschaftsjahrs (§ 9 Abs. 3) ermittelt. In die Be-
rechnung gehen die folgenden drei Faktoren ein, die je gleich mit einem Drittel ge-
wichtet werden:

*

*

Faktor 'l (Netzlänge in Metern): Für die Mitgliedsgemeinden Länge des vom
Zweckverband verwalteten Ortsnetzes. Für den Landkreis Länge des vom
Zweckverband verwalteten Backbonenetzes.

Faktor 2 (Nettoinvestitionen3 in Euro): Für die Mitgliedsgemeinden Höhe der
auf dem Gebiet des Verbandsmitglieds insgesamt geleisteten Nettoinvestitio-
nen für das vom Zweckverband verwaltete Ortsnetz. Für den Landkreis Höhe

der geleisteten Nettoinvestitionen für das Backbonenetz.
Faktor 3 (Anzahl der angeschlossenen Haushalte): Zahl der in vom Zweck-
verband verwalteten Anlagen zur Breitbandversorgung mit Glasfaser kabel-
gebunden erschlossenen Haushalte=.

Zur Ermittlung der prozentualen Umlageanteile dienen als Bezugseinheit für den Fak-
tor 1 die Länge des Gesamtnetzes (entspricht Ortsnetze und Backbone-Netz) und
für den Faktor 2 die Summe aller Nettoinvestitionskosten.

Zur Ermittlung der Umlageanteile nach Faktor 3 wird für die Gemeinden die tatsächli-
che Zahl der mit Glasfaser erschlossenen Haushalte, für den Landkreis als Verrecl?i-

nungseinheit die durchschnittliche Zahl (arithmetisches Mittel) der in den Gemeinden
mit Glasfaser erschlossenen Haushalte angesetzt. Bezugseinheit für den Faktor 3 ist
die so erhaltene Summe.

(5) Personal- und Verwaltungsausgaben (Betriebskostenumlage 11)
Die aus Erträgen des Erfolgsplans (inklusive der Verrechnung des Vermögensplans)
nicht gedeckten Personal- und Verwaltungsausgaben, die nicht einzelnen Verbands-
mitgliedern zugeordnet werden können, werden für die ersten 5 Jahre zur Hälfte vom
Landkreis und zur Hälfte von den Verbandsmitgliedern zu gleichen Teilen getragen.
Danach werden sie zu gleichen Teilen auf alle Verbandsmitglieder umgelegt.

(6) SämtlicheUmlagensindinnerhalbvon14TagennachAnforderungzurZahlungfällig.

(7) Der Zweckverband ist dazu berechtigt, für die Abdeckung der von ihm zu leis-
tenden Aufwendungen und Ausgaben Vorauszahlungen von den Verbandsmitglie-

3 Die Nettoinvestition beschreibt die gesamten getätigten Investitionen abzüglich erhaltener Förder-
zuschüsse oder anderer Einnahmen im Zusammenhang mit der Netzerrichtung.

Diese umfassen samtliche erschlossene Haushalte, gewerbliche oder freiberufltche Betnebe sowre
sonstige erschlossene Einrichtungen i. s. v. Homes Connected.
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dern anzufordern. Bei Eintritt in den Zweckverband wird zur Liquiditätsausstattung

eine einmaiige Betriebskostenumlage in Höhe von 5.000 Euro pro Stadt/Gemeinde
und 1 50.000 Euro vom Landkreis erhoben.

(8) Für jedes Verbandsmitglied werden alle Verbindlichkeiten zwischen Zweckverband
und dem Verbandsmitglied im Finanzwesen separat erfasst. Dies gilt auch für betrieb-
liche Erträge, die einem Verbandsmitglied zugewiesen werden, sofern dies nicht zum
Ausgleich von Umlageforderungen benötigt wird.

V.

Sonstige Bestimmungen

§15

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands erfolgen nach dem für den Landkreis
geltenden Regeln für öffentliche Bekanntmachungen im Internet auf der Webseite des
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald unter: http://www.breisgau-hochschwarzwald.de
sowie in der Tageszeitung ,,Badische Zeitung".

§16

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern

Ausscheidende Verbandsmitglieder haften für die bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens
entstandenen Verbindlichkeiten des Zweckverbands weiter.

Mit dem Ausscheiden geht das Eigentum der auf der Gemarkung des jeweiligen Ver-
bandsmitglieds errichteten Ortsnetzes und dazugehörige Anlagen an das jeweilige Ver-
bandsmitglied über.

Das ausscheidende Verbandsmitglied ist dazu verpflichtet, die auf es übergehenden
Anlagen dem Zweckverband weiterhin zu den Bedingungen im Zeitpunkt des Ausschei-
dens zur Nutzung bzw. Weiterverpachtung zur Verfügung zu stellen, sofern der Zweckver-
band die entsprechenden Anlagen zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen
gegenüber Dritten benötigt.

Ein Anspruch des ausscheidenden Verbandsmitglieds auf Beteiligung am übrigen Ver-
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bandsvermögien besteht nicht. Die Verbandsversammlung kann allerdings beschließen,
dem ausscheidenden Verbandsmitglied eine Entschädigungi zu gewähren, sofern diese
Entschädigungi die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands nicht wesenttich beeinträchfigt.
Im Übrigen wird ein auf der Kostenstelle des Verbandsmitglieds positiver Saldo mit dem
Ausscheiden ausbezahlt, sofern keine Verbindlichkeiten des Verbandsmitgilieds offen sind.
Ebenso muss ein auf der Kostenstelle des Verbandsmitglieds negiativer Satdo mit dem

Ausscheiden ausgiegilichen werden.

§17

Auflösung des Zweckverbands

Bei einer Auflösung fällt neben den Anlagen des Zweckverbandes das nach Bereinigung
der Verbindlichkeiten noch vorhandene Vermögen den Verbandsmitgliedern zu. Ferrier
geht bei einer Auflösung das Eigentum des auf der Gemarkung des jeweiligen Verbands-
mitglieds errichteten Ortsnetzes (i. S. v. § 14 Abs. 2) und dazugehörige Anlagen des
Zweckverbandes an das jeweilige Verbandsmitglied über. Bei einer Auflösung des Zweck-
verbandes geht das Backbone-Netz im Sinne von § 14 Abs. 1 in das Eigentum des Land-
kreises über. Das übrige Vermögen des Zweckverbands wird unter den Mitgliedern nach
dem prozentualen Anteil gemäß § 14 Abs. 4 (Betriebskostenumlage l) aufgeteilt. Die
Verbandsversammlung entscheidet über die zur Abwicklung notwendigen Maßnahmen u.a.
auch über die Übernahme unkündbarer Bediensteter des Zweckverbandes.

§18

Inkrafftreten der Satzung und Entstehung desZweckverbands

Diese Zweckverbandssatzung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung
der Genehmigung und der Zweckverbandssatzung in Kraft. Gleichzeitig gilt der Zweckver-
band als entstanden.

Für die Gemeinde xxx

Beschluss des Gemeinderats vom xxx

xxx, den

xxx, Bürgermeister

Siegel und Unterschrift


